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Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU
Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
I.1) Name und Adressen

Kliniken der Stadt Köln gGmbH
Neufelder Straße 34
Köln
51067
Deutschland
Kontaktstelle(n): Tremer, Susanne
E-Mail: ausschreibung@kliniken-koeln.de 
NUTS-Code: DEA23
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.kliniken-koeln.de/

I.2) Informationen zur gemeinsamen Beschaffung

I.3) Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang
gebührenfrei zur Verfügung unter: https://bieter.ehealth-evergabe.de/bieter//DownloadTenderFiles.ashx?
subProjectId=HVCnZRnxdJw%253d
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://bieter.ehealth-evergabe.de/portal/

I.4) Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts

I.5) Haupttätigkeit(en)
Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand
II.1) Umfang der Beschaffung

II.1.1) Bezeichnung des Auftrags:
Nitril-Einmaluntersuchungshandschuhe
Referenznummer der Bekanntmachung: Ia2/19/19

II.1.2) CPV-Code Hauptteil
18424300

II.1.3) Art des Auftrags
Lieferauftrag

II.1.4) Kurze Beschreibung:
Die Kliniken der Stadt Köln führt eine Ausschreibung zur Beschaffung von Nitril-
Einmaluntersuchungshandschuhe durch.
Die Laufzeit der Beauftragung beträgt ein Jahr mit einer einmaligen Option auf Verlängerung um weitere 12
Monate. Daher sind die Mengen auf die maximale Laufzeit von 2 Jahren hochgerechnet.

mailto:ausschreibung@kliniken-koeln.de
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II.1.5) Geschätzter Gesamtwert

II.1.6) Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein

II.2) Beschreibung

II.2.1) Bezeichnung des Auftrags:

II.2.2) Weitere(r) CPV-Code(s)

II.2.3) Erfüllungsort
NUTS-Code: DEA23

II.2.4) Beschreibung der Beschaffung:
Die Kliniken der Stadt Köln führt eine Ausschreibung zur Beschaffung von Nitril-
Einmaluntersuchungshandschuhe durch.
Die Laufzeit der Beauftragung beträgt ein Jahr mit einer einmaligen Option auf Verlängerung um weitere 12
Monate. Daher sind die Mengen auf die maximale Laufzeit von 2 Jahren hochgerechnet.

II.2.5) Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Qualität / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60

II.2.6) Geschätzter Wert

II.2.7) Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 12
Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja
Beschreibung der Verlängerungen:
Der Auftrag kann mit einer einmaligen Option seitens des Auftraggebers um weitere 12 Monate verlängert
werden.

II.2.10) Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein

II.2.11) Angaben zu Optionen
Optionen: nein

II.2.12) Angaben zu elektronischen Katalogen

II.2.13) Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert
wird: nein

II.2.14) Zusätzliche Angaben
Bieterfragen müssen über das Fragen-/Antwortforum des Ausschreibungsportals gestellt und Antworten
ebenfalls dort geprüft und bestätigt werden. Fragen auf anderen Kommunikationswegen, wie telefonisch,
schriftlich oder E-Mail Anfragen werden nicht beantwortet.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben
III.1) Teilnahmebedingungen

III.1.1) Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs-
oder Handelsregister

III.1.2) Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:
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Hinweis: Soweit lediglich Eigenerklärungen gefordert werden, behält sich der Auftraggeber das Recht vor,zur
Behebung von Zweifeln entsprechende Bescheinigungen oder Nachweise von Bietern nachzufordern.
Sollten die geforderten Erklärungen und Nachweise unvollständig oder unzureichend sind, kann der
Bieter von dem weiteren Verfahren ausgeschlossen werden! Ein Bieter kann nicht darauf vertrauen, dass
derAuftraggeber Gelegenheit zur Ergänzung oder Vervollständigung gibt, das Recht hierzu behält er sich
vor. Sofern sich der Bieter auf die Eignung anderer Unternehmen (im Rahmen einer Bietergemeinschaft
oder bzgl. Nachunternehmer) beruft, sie die jeweiligen Erklärungen und Nachweise durch dieses oder diese
Unternehmendem Angebot beizufügen.
• Umsatznachweis der letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahre, gesamt und im relevanten Produktbereich
• Anzahl der Beschäftigen der letzten drei Geschäftsjahre
• Eigenerklärung zu den Ausschlussgründen
• Referenzen aus den letzten 3 Geschäftsjahren im zu vergebenen Produktbereich (Auftragswert,
Leistungszeitraum, Beschreibung der erbrachten/zu erbringenden Leistung, Name des Auftraggebers und
Anschrift.
auf besonderes Verlangen des Auftraggebers:
• zu Referenzen Ansprechperson beim Auftraggeber mit Kontaktdaten

III.1.3) Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:
Folgende Nachweise und Erklärungen sind vorzulegen
mit dem Angebot:
• zu jedem angebotenen Produkt Datenblätter (gültig für alle Größen), aus denen die in der
Leistungsbeschreibung unter einheitliche Kriterien geforderten Anforderungen hervorgehen.
• Zertifikat der Qualitätsnorm ISO 13485 in den aktuellen Fassung
• Eigenerklärung, dass Thiurame, Mercaptobenzothiazole in den Artikeln nicht mehr nachweisbar sind
auf besonderes Verlangen des Auftraggebers:
• Zertifikat der Qualitätsnorm nach ISO 9001

III.1.5) Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen

III.2) Bedingungen für den Auftrag

III.2.2) Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

III.2.3) Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren
IV.1) Beschreibung

IV.1.1) Verfahrensart
Offenes Verfahren

IV.1.3) Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem

IV.1.4) Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung
bzw. des Dialogs

IV.1.6) Angaben zur elektronischen Auktion

IV.1.8) Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein

IV.2) Verwaltungsangaben

IV.2.1) Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren

IV.2.2) Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
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Tag: 14/01/2020
Ortszeit: 14:00

IV.2.3) Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an
ausgewählte Bewerber

IV.2.4) Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Deutsch

IV.2.6) Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 13/03/2020

IV.2.7) Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 14/01/2020
Ortszeit: 14:00

Abschnitt VI: Weitere Angaben
VI.1) Angaben zur Wiederkehr des Auftrags

Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein

VI.2) Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen

VI.3) Zusätzliche Angaben:

VI.4) Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren

VI.4.1) Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Vergabekammer Rheinland
Zeughausstr. 2 – 10
Köln
50667
Deutschland
Telefon:  +49 2211473116
E-Mail: vergabekammer@bezreg-koeln.nrw.de 
Fax:  +49 2211472889

VI.4.2) Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren

VI.4.3) Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:
Ein Nachprüfungsantrag ist unzulässig, soweit mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des
Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind (§ 160 Abs. 3 Satz 1 Nr. 4 GWB).
Ein Nachprüfungsantrag ist zudem unzulässig, soweit der Antrag erst nach Zuschlagserteilung zugestellt
wird(§168Abs. 2 Satz 1 GWB). Die Zuschlagserteilung ist möglich 10 Kalendertage nach Absendung
(elektronisch oder per Fax) der Bekanntgabe der Vergabeentscheidung (§ 134 GWB).
Die Zulässigkeit eines Nachprüfungsantrags setzt ferner voraus, dass der Antragsteller die geltend gemachten
Vergabeverstöße, soweit diese vor Einreichen des Nachprüfungsantrags erkannt wurden, innerhalb einer Frist
von 10 Kalendertagen, soweit die Vergabeverstöße aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, bis zum
Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung, Verstöße gegen Vergabevorschriften, die
erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur
Angebotsabgabe, gegenüber dem Auftraggeber gerügt hat (§ 160 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1-3 GWB).

VI.4.4) Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt

VI.5) Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:

mailto:vergabekammer@bezreg-koeln.nrw.de
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